
 
 

 
Ergebnisprotokoll 

 
 der 84. Sitzung des Stadtrates  

am Dienstag, 12.11.2019, um 19:30 Uhr 
 

 in der Georgi-Kurhalle  
 
 
1 Stadt Bad Brückenau; Neubau FFW-Haus Volkers 

- Vorstellung der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung 

 
Beschlussvorschlag 1:  

Nach Beratung beschließt der Stadtrat den Komplettabbruch des Bestandsgebäudes mit Neubau 
Feuerwehrhaus auf Grundlage der vorgestellten Entwurfsplanung vom 31.10.2019, sowie der 
Kostenberechnung vom 07.11.2019. 
 
Die Verwaltung wird zur Durchführung der geplanten Maßnahme beauftragt, Angebote für folgende 
Planungsleistungen einzuholen: 

 
- Schadstoffgutachten 
- Gebäude und Innenräume 
- Technische Ausrüstung 
- Tragwerksplanung 
- Freianlagen 

 
Zurückgestellt 
 
 
Beschlussvorschlag 2:  

Der Stadtrat beschließt, im Hinblick auf das von Herrn Stadtrat Zeitz vorgeschlagene 
Angebot über die Errichtung des FFW-Hauses Volkers und Vermietung an die Stadt, die 

Entscheidung über die vorliegende Planung mit Kostenschätzung, zurück zu stellen. Die 
Verwaltung wird beauftragt von der Fa. Zeitz ein Angebot über die Errichtung des FFW-

Hauses Volkers und Vermietung an die Stadt, auf der Grundlage der vorliegenden 
Grundrissplanung mit einer entsprechenden Baubeschreibung (Ausführung der Wände, 
Dach, Böden, Toilettenanlagen, Fenster, Decken und techn. Ausstattung), anzufordern 

und innerhalb von vier Wochen vorgelegt zu bekommen.  
 
mehrheitlich beschlossen  Ja 12  Nein 5  Anwesend 17 
 

 
 
2 Stadt Bad Brückenau; Kommunales Förderprogramm 2020 - 2022 

- Erhöhung des maximalen Förderbetrages je Grundstück 

 
Beschluss:  

Der Stadtrat beschließt Ziff. 5 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalen Förderprogramms im Rahmen des 
Städtebauförderprogramm Stadtumbau West dahingehend zu ändern, dass der maximale 
Förderbetrag von 5.000 EUR auf 6.000 EUR je Grundstück ab 01.01.2020 erhöht wird. Das 
Kommunale Förderprogramm wird als wesentlicher Bestandteil der Niederschrift beigefügt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0  Anwesend 17   



   

3 Stadt Bad Brückenau; Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 
2017 für den städt. Haushalt mit Behandlung der Niederschrift über die örtliche 
Prüfung gemäß Art. 102 Abs. 3 GO 

 
Beschluss1:  

Der Stadtrat beschließt gemäß Art. 103 Abs. 3 wird der Jahresabschluss 2017 für den städt. 
Haushalt mit folgendem Ergebnis festgestellt: 

Der Gesamtbetrag in der Ergebnisrechnung schließt 
in den Erträgen mit        15.825.808,68 € 
in den Aufwendungen mit      14.443.984,18 € 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     1.381.824,50 € 
Finanzerträge und außerordentl. Erträge           31.020,47 € 
Zinsenaufwendungen und außerordentl. Aufwendungen         72.473,99 € 
Jahresergebnis         1.340.370,98 € 

 
Der Gesamtbetrag in der Finanzrechnung schließt 
in den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit    12.297.585,71 € 
in den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      9.835.963,88 € 

 
in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         866.701,97 € 
und der Finanzierungstätigkeit mit                      0,00 € 

 
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit      2.534.799,06 € 
und der Finanzierungstätigkeit mit           439.365,78 € 

 
Anfangsbestand an Finanzmitteln         3.109.805,99 € 
Änderung des Bestandes an eigenen und fremden Mitteln         320.487,92 € 
Saldo liquide Mittel           3.430.293,91 € 
 
Der positive Jahresüberschuss 2017 in Höhe von insgesamt 1.340.370,98 EUR wird der 
Ergebnisrücklage zugeführt.  

 
einstimmig beschlossen  Ja 17  Nein 0  Anwesend 17 

 
 
Beschluss 2:  

Der Stadtrat stimmt der Entlastung des Jahresabschlusses 2017 für den städt. Haushalt mit der 
Ergebnisrechnung, Teilergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilfinanzrechnung, 
Vermögensrechnung/Bilanz, Anhang zur Bilanz mit den Anlagen Anlagenspiegel, 
Forderungsübersicht, Verbindlichkeitenübersicht und dem obenstehenden Ergebnis zu.  
 
einstimmig  beschlossen  Ja 16    Nein 0 Anwesend 16  Befangen 1 

 
 
Abstimmungsvermerke: 
Frau Erste Bürgermeisterin Meyerdierks hat bei Beschluss 2 (Entlastung) wegen persönlicher 
Beteiligung (Art. 49 GO) nicht mitgestimmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

4 Stadt Bad Brückenau; Jahresabschluss 2018 des städt. Haushaltes 
- Verweisung an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Vornahme der 
örtlichen Prüfung 

 
Beschluss:  

Der Stadtrat nimmt den Jahresabschluss 2018 des städt. Haushaltes zur Kenntnis und verweist 
diesen, zur Vornahme der örtlichen Prüfung, an den Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
 
mehrheitlich beschlossen Ja 12  Nein 5  Anwesend 17   

 
 
 
5 Bauvoranfrage durch Herrn Christian Herdt, 97769 Bad Brückenau, Errichtung 

eines Einfamilienhauses mit Garage, Fl.Nr. 404, Gemarkung Römershag, 
Eduard-Gerhard-Straße 

 
Beschluss:  

Nach Beratung beschließt der Stadtrat der Bauvoranfrage von Herrn Christian Herdt, 97769 Bad 
Brückenau über die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage, Fl.Nr. 404, Gemarkung 
Römershag, zuzustimmen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  Anwesend 16   
 
Abstimmungsvermerke: 

Frau StRin Bauer war während der Beschlussfassung nicht im Sitzungssaal anwesend.  
 
 
 
6 Neueinteilung der Wahlbezirke ab 2020 
 
Beschluss:  

Der Stadtrat beschließt die nachfolgende Neueinteilung der Wahllokale für künftige Wahlen: 
 

Wahlbezirk/ Wahllokal Bemerkungen 

Stadtwerke - beinhaltet künftig die Wähler aus dem Wahlbezirk Öko-Zentrum 

Georgi-Kurhalle  - beinhaltet künftig die Wähler aus den Wahlbezirken Georgi -Kurhalle 1 und 2 
Grundschule - beinhaltet künftig die Wähler aus den Wahlbezirken Grundschule 1 und 2 

Mittelschule 
- Wahlbezirk während der Generalsanierung der Mittelschule im 
Kindergarten Römershag (Stadtratsbeschluss v. 21.08.2018) 

Feuerwehrhaus Volkers  

Kindergarten Wernarz - beinhaltet künftig die Wähler aus dem Wahlbezirk Elisabethenhof  

Briefwahl 1  

Briefwahl 2  

Briefwahl 3   

Briefwahl 4  - nur bei Kommunalwahlen - 

 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0  Anwesend 17   

 
 
 
 



   

7 Anpassung der Öffnungszeiten des Rathauses, Marktplatz 2, ab 01.12.2019 
 
Beschluss:  

Der Stadtrat beschließt, die Öffnungszeiten des Rathauses, Marktplatz 2, ab 01.12.2019 aus 
Gründen der Digitalisierung wie folgt zu ändern: 
 
Mo.-Fr.          08.30-12.30 Uhr 
Mo. und Mi.  14.00-16.30 Uhr 
Do.           14.00-18.00 Uhr 

 
 
mehrheitlich beschlossen Ja 12  Nein 5  Anwesend 17   

 
 
 
8 Sonstiges 
 
8.1 StR Karlheinz Schmitt; Info über Anschreiben eines Bürgers an das Bay. 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr - Fehlende 
Fahrbahnmarkierungen (Mittelstreifen) 

 
 
8.2 Dritter Bürgermeister Dieter Seban; Werbetafel bei Discounter Lidl behindert 

Einsicht in den Straßenverkehr - Info über den Sachstand 

 
 
8.3 Eingabe von Anliegern der Crailsheimstraße über unberechtigten 

Straßenverkehr; Mitteilung über den Sachstand 

 
 
8.4 Zweiter Bürgermeister Jürgen Pfister; Verbesserung der Instandhaltung und 

Vermarktung der städt. Friedhöfe 

 
 
 
Bad Brückenau, 14.11.2019 
 
STADT BAD BRÜCKENAU 
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